
 Gemäss Beschluss des Ratsbüros wird diese  

Vorlag an die Sachkommission Publikums- 

 dienste, Behörden und Finanzen (SPBF) über- 

 wiesen. 
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Leistungsauftrag und Globalkredit für den Politikbereich «Finanzen 

und Steuern» (Produktgruppe 2) für die Jahre 2022 bis 2023 

 

 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, den beiliegenden Leistungsauftrag des Poli-

tikbereichs Finanzen und Steuern für die Jahre 2022 bis 2023 zu erteilen und den dazuge-

hörenden Globalkredit von CHF 1‘785‘000 zu bewilligen. 

 

Inhaltlich und finanziell weist der Leistungsauftrag keine wesentlichen Veränderungen ge-

genüber seinem Vorgänger aus.  

 

 

Riehen, 22. Juni 2021 

 

 

Gemeinderat Riehen 

 

Der Präsident:   Die Generealsekretärin: 

 

   

 

Hansjörg Wilde  Sandra Tessarini 

 

 

 

 

Politikbereich: Finanzen und Steuern 

  

Auskünfte erteilen: Daniel Albietz, Gemeinderat 

Tel. 061 606 30 00 

 

Reto Hammer, Abteilungsleiter Finanzen und Steuern 

Tel. 061 646 82 27 
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Seite 2 1. Überblick über die Politikbereiche  

 

 

 

 

  



 

 

Seite 3 2. Allgemeine Bestimmungen  

 

1. Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen in Gemeindeordnung und Fi-

nanzhaushaltordnung werden im Folgenden für die Produktgruppe „Finan-

zen und Steuern“ Ziele und Globalkredit für die Jahre 2022 bis 2023 festge-

legt.  

2. Der Einwohnerrat beschliesst den Globalkredit und die Wirkungs- und Leis-

tungsziele sowie andere Vorgaben. Die übrigen Angaben dienen der Infor-

mation und Erläuterung. 

3. Der Gemeinderat wird beauftragt, die vom Einwohnerrat festgelegten Ziele 

in der vorgegebenen Qualität und Quantität zu erreichen. 

4. Dem Einwohnerrat wird jährlich entsprechend diesen Zielen ein Leistungs-

bericht unterbreitet. Der Bericht enthält die für die Steuerung durch den Ein-

wohnerrat erforderlichen Informationen, insbesondere bezüglich Leistung, 

Qualität sowie Kosten und Erlöse. Die Abweichungen zwischen Zielvorgabe 

und Zielerreichung werden sichtbar gemacht und erklärt und die getroffenen 

Massnahmen dargelegt. Nach Ablauf der Leistungsauftragsdauer legt der 

Gemeinderat in einem Schlussbericht Rechenschaft über die Erfüllung des 

Leistungsauftrags ab (Rechenschaftsbericht). 

5. Wenn sich die Verhältnisse grundlegend ändern und die Veränderungen 

nicht voraussehbar waren, kann der Einwohnerrat durch Beschluss - auf An-

trag des Gemeinderats oder aufgrund eines parlamentarischen Vorstosses - 

entsprechend den Bestimmungen der Finanzhaushaltordnung auch vor Ab-

lauf der festgelegten Dauer den Leistungsauftrag und den Globalkredit be-

enden, verändern oder erneuern. Vorbehalten bleibt die Erfüllung rechtsver-

bindlich eingegangener Verpflichtungen. Im gegenseitigen Einvernehmen 

zwischen Einwohnerrat und Gemeinderat kann der Leistungsauftrag jeder-

zeit verändert werden. 

6. Die parlamentarische Oberaufsicht erstreckt sich gemäss § 21 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung (GemO) auch auf externe Leistungserbringer. Der Ge-

meinderat wird beauftragt, in den entsprechenden Leistungsvereinbarungen 

mit Dritten darauf hinzuweisen. 

  



 

 

Seite 4 3. Überblick über die Produktgruppe Finanzen und Steuern 

3.1 Die einzelnen Produkte der Produktgruppe 

 

1. Finanzdienste 

Finanzdienstleistungen für nahestehende öffentliche Institutionen. Sicherstellung 

der Zahlungsbereitschaft, Bewirtschaftung der Finanzanlagen und der Fremdmittel 

der Gemeinde. 

 

2. Steuern 

Einzug der Gemeindesteuern, Auskünfte betreffend den Zahlungsverkehr, Erteilen 

von Steuerauskünften, Bearbeitung von Erlassgesuchen.  

 

3. Immobilienbewirtschaftung 

Die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios der Gemeinde gemäss der „Strate-

gie des Gemeinderats für gemeindeeigene Immobilien“. 

 

4. Wirtschaftskoordination 

Pflege der Kontakte und Beziehungen zu lokalen Wirtschaftsverbänden und regio-

nalen Wirtschaftsförderungen. Unterstützung von Firmen bei der Suche nach ge-

eigneten Standorten und Geschäftslokalitäten. 
 
 

3.2 Kennzahlen der Produktgruppe 

 

 
 
 
  

IST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023

IST IST Total Jahr Jahr

(in TCHF) LA

2019 2020 22 bis 23 2022 2023

Produkte:

Finanzdienste -5 -4 -12 -6 -6 

Steuern -514 -759 -1'327 -662 -665 

Immobilienbew irtschaftung 0 0 0 0 0 

Wirtschaftskoordination -55 -7 -158 -79 -79 

Nettokosten (NK) Produkte -574 -770 -1'497 -747 -750 

 Kosten der Stufe Produktgruppe -108 -134 -264 -132 -132 

Pauschalkorrektur gem. GR 22.06.21 110 55 55 

NK Verantwortung Produktgruppe -682 -904 -1'651 -824 -827 

Anteil an den Strukturkostenumlagen -71 -86 -134 -68 -66 

Nettokosten des Politikbereichs -753 -990 -1'785 -892 -893



 

 

Seite 5 Nettokosten pro Einwohner/in 
(Basis: Zeile „Nettokosten Verantwortung der Produktgruppe“, ohne Anteil an den Gemeindestrukturkosten) 

 

 
 

 

4. Ziele und Vorgaben der Produktgruppe und der Produkte 

4.1 Produkt Finanzdienste  

 

Mit dem Leistungsauftrag beschliesst der Einwohnerrat für 2022 bis 2023 fol-

gende Ziele und Vorgaben: 

 

  

1.  Wirkungsziele  ://: 

1.1.  Die Gemeinde ist bei ihren Gläubigern als gute Zahlerin bekannt. 

Die Gemeinde bezahlt die Lieferanten und andere Zahlungsempfän-

ger fristgerecht.  

 

2.  Leistungsziele ://: 

2.1.  Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und die fristgerechte Ab-

wicklung des Zahlungsverkehrs werden jederzeit gewährleis-

tet. 

Das Zahlungsziel wird nicht überschritten. 

 

2.2.  Die Finanzdienstleistungen für nahestehende Behörden und 

Organisationen erfolgen zeitgerecht, mängelfrei und zu ange-

messenen Konditionen. 

Jährlich wird die Zufriedenheit der Auftraggeber abgefragt und soll 

dabei positiv ausfallen. 

 

3.  Andere Vorgaben                                                                             ://: 

 Keine. 

  

IST IST Budget Budget Budget

2019 2020 2021 2022 2023

Einwohnerzahl 21'443   21'701 21'751 21'751 21'751    

Nettokosten pro Einwohner/-in (in CHF) 32 42 41 38 38 



 

 

Seite 6 Im Produkt enthaltene Leistungen  

 

Aufgabe /  

Teilprodukte 

Beschreibung 

Buchhalterische 

Arbeiten 

Buchführung, Zahlungsverkehr und Jahresabschluss für nahestehende Behörden 

und Organisationen 

Cash Management Laufende Überwachung / Planung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Falls nötig, 

Aufnahme von Fremdkapital bei Finanzdienstleistern 

Finanzanlagen Bewirtschaftung der Finanzanlagen der Gemeinde 

 

 

Im Globalkredit (2022 bis 2023) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse 

des Produkts nach Kostenarten (in TCHF): 

 

 
 
  

IST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023

IST IST Total Jahr Jahr

(in TCHF) LA

2019 2020 22 bis 23 2022 2023

Kosten

Sachkosten 0 0 0 

eigene Beiträge 0 

Leistungsverrechnungen -5 -4 -12 -6 -6 

Abschreibungen 0 

übrige interne Verrechnungen 0 

Gesamt-Kosten -5 -4 -12 -6 -6 

Erlöse

Regalien und Konzessionen 0 

Vermögenserträge 0 

Entgelte 0 0 0 0 0 

Rückerstattungen 0 

Beiträge für eigene Rechnung 0 

Gesamt-Erlöse 0 0 0 0 0 

Nettokosten (NK) Produkte -5 -4 -12 -6 -6 



 

 

Seite 7 4.2 Produkt Steuern 

 

Mit dem Leistungsauftrag beschliesst der Einwohnerrat für 2022 bis 2023 fol-

gende Ziele und Vorgaben: 

 

  

1.  Wirkungsziele  ://: 

1.1.  Die Gemeinde wird im Bereich des Steuereinzugs als kunden-

freundliche und kompetente Dienstleisterin wahrgenommen. 

Die Kundenzufriedenheit soll hochgehalten werden und es soll nicht 

zu mehr als 5 berechtigten Reklamationen pro Jahr kommen.  

2.  Leistungsziele ://: 

2.1.  Die kommunale Steuerordnung wird durch rasche Fakturie-

rung im Rhythmus der Steuerverwaltung Basel-Stadt vollzo-

gen. 

Es werden innert 20 Tagen nach Abrufbarkeit der von der kantona-

len Steuerverwaltung erstellten Veranlagung mindestens 90 % der 

Steuerrechnungen versandt. 

2.2.  Die Steuerbeträge werden nach Fälligkeit der jeweiligen Rech-

nung rasch eingezogen. 

Es werden mindestens 10 regelmässig verteilte Mahnzyklen pro 

Jahr durchgeführt. 

2.3.  Den Steuerpflichtigen werden für persönliche Beratung zum 

Steuereinzug und zur Steuerveranlagung Besuchstermine an-

geboten. 

Die Steuerpflichtigen können auf Voranmeldung von Montag bis 

Donnerstag während den offiziellen Öffnungszeiten Beratungster-

mine vereinbaren.  

 

3.  Andere Vorgaben                                                                             ://: 

 Keine. 

 
 
Im Produkt enthaltene Leistungen  

 

Aufgabe /  

Teilprodukte 

Beschreibung 

Steuerregister Pflege des Steuerregisters, der Adressmutationen  

Steuerfakturierung Erstellen der Steuerrechnungen, der Vorauszahlungseinladungen und von Nach- und 

Strafsteuern 

Steuerinkasso Inkasso der Steuern, Bearbeitung von Steuererlassen, Verlustscheinbewirtschaftung 

Steuerabschluss Erstellen des Steuerabschlusses 

 

  



 

 

Seite 8 Im Globalkredit (2022 bis 2023) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse 

des Produkts nach Kostenarten (in TCHF): 

 

 

 

4.3 Produkt Immobilienbewirtschaftung 

 

Mit dem Leistungsauftrag beschliesst der Einwohnerrat für 2022 bis 2023 fol-

gende Ziele und Vorgaben: 

 

  

1.  Wirkungsziele  ://: 

1.1.  Die Liegenschaften des Finanzvermögens dienen der Ge-

meinde als Finanzanlage. Die Gemeinde verhält sich dabei als 

faire Vermieterin und hält die Immobilien durch laufenden wert-

erhaltenden Unterhalt in gutem Zustand. 

Die Nettorendite1 der Liegenschaften soll mindestens dem Hypothe-

karischen Referenzzinssatz des Bundesamts für Wohnungswesen 

(BWO)2 entsprechen 

 

 

  

                                                
1 Formel zur Definition der Nettorendite für die Liegenschaften im Finanzvermögen: 

Netto − Mieteinnahmen −  ISR (1% des Gebäudeversicherungswerts)  − Unterhaltskosten − Verwaltungskosten (Lohnkostenanteile) 

Ertragswert (Mietertrag mit 6.5% kapitalisiert)
       = Nettorendite 

2 Massgebend ist der Hypothekarische Referenzzinssatz per Ende Vorjahr 

IST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023

IST IST Total Jahr Jahr

(in TCHF) LA

2019 2020 22 bis 23 2022 2023

Kosten

Sachkosten -332 -518 -754 -377 -377 

eigene Beiträge 0 

Leistungsverrechnungen -258 -311 -598 -297 -301 

Abschreibungen 0 -39 -114 -57 -57 

übrige interne Verrechnungen -48 -50 -83 -42 -41 

Gesamt-Kosten -638 -918 -1’549 -773 -776 

Erlöse

Regalien und Konzessionen 0 

Vermögenserträge 0 

Entgelte 124 159 222 111 111 

Rückerstattungen 0 

Beiträge für eigene Rechnung 0 

Gesamt-Erlöse 124 159 222 111 111 

Nettokosten (NK) Produkte -514 -759 -1’327 -662 -665 



 

 

Seite 9 2.  Leistungsziele ://: 

2.1.  Die Mietobjekte im Finanz- und Verwaltungsvermögen werden 

ohne Leerstand3 vermietet. 

Die erzielten Mietzinseinnahmen im Verhältnis zur Sollmiete betra-

gen mindestens 99 %. 

 

2.2.  Die Liegenschaften im Finanzvermögen werden angemessen 

unterhalten. 

Es wird ein durchschnittlicher Instandhaltungs- und Instandset-

zungsaufwand4 von 44 bis 48 % im Verhältnis zu den Mieteinnah-

men angestrebt. 

 

2.3.  Bei der Zusammensetzung des Immobilienportfolios des Fi-

nanzvermögens (Liegenschaften, Baurechte) werden alle An-

spruchsgruppen (Gewerbe, Familien, Betagte etc.) und Ein-

kommensklassen berücksichtigt. 

Es wird eine laufende Portfolioanalyse durchgeführt und dabei auf 

die Ausgewogenheit geachtet. 

 

3.  Andere Vorgaben ://: 

3.1.  Bei Mieterwechseln werden die Mietzinse an die internen Richtlinien 

betreffend die Mietzinsgestaltung 2011-2021 für gemeindeeigne 

Wohnungen angepasst. 

 

3.2.  Die bestehenden Mietverhältnisse werden laufend überprüft und pe-

riodisch der Teuerungsentwicklung angepasst. 

 

3.3.  Die Familiengärten und Landwirtschaftsparzellen werden zur Ver-

meidung von Pflegeaufwand möglichst lückenlos verpachtet. Auch 

wird darauf geachtet, dass die Pächterinnen und Pächter die Parzel-

len in ordentlichem Zustand erhalten. 

 

3.4.  Baureife, gemeindeeigene Parzellen werden für eine mögliche Nut-

zung überprüft und für eine Entwicklungsplanung priorisiert. 

 

3.5.  Die Aktualität der «Strategie des Gemeinderats für gemeindeeigene 

Immobilien» wird nach Einführung des neuen Steuerungsmodells 

(NSR) überprüft und falls notwendig angepasst. 

 

                                                
3 geplante Leerstände werden ausgenommen (z. B. zwecks Umbau oder Gesamtrenovation) 
4 Instandhaltungsaufwand: laufender Aufwand; Instandsetzungsaufwand: Rückstellungen für  

aperiodische grosse Erneuerungen. Zudem enthalten: gesamter Verwaltungsaufwand 
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Aufgabe /  

Teilprodukte 

Beschreibung 

Liegenschafts- 

bewirtschaftung 

Produktmanagement, Budgetierung, Buchhaltung, Mieterwechsel, Vermietung, Pacht 

(Landwirtschaftsparzellen, Familiengärten) 

Unterhalt Liegen-

schaften 

Planung und Organisation der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen  

Asset-Manage-

ment Liegen- 

schaften 

Organisation und Begleitung von Verfahren zum Kauf und Verkauf von Arealen und 

Immobilien oder Abgaben im Baurecht (Projektmanagement bei Arealentwicklungs-

konzepten oder Zwischennutzungen) 

 

 

Im Globalkredit (2022 bis 2023) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse 

des Produkts nach Kostenarten (in TCHF): 

 

 
  

IST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023

IST IST Total Jahr Jahr

(in TCHF) LA

2019 2020 22 bis 23 2022 2023

Kosten

Sachkosten -3’273 -5’561 -25’781 -10’460 -15’321 

eigene Beiträge 0 

Leistungsverrechnungen -645 -793 -1’695 -806 -889 

Zuw eisung an Instandsetzungsrückstellung -6’935 -7’040 -13’284 -6’647 -6’637 

Abschreibungen -42 -78 -142 -71 -71 

übrige interne Verrechnungen -2’757 -2’874 -5’304 -2’658 -2’646 

Gesamt-Kosten -13’652 -16’346 -46’206 -20’642 -25’564 

Erlöse

Vermögenserträge 3’924 3’666 7’969 3’942 4’027 

Entgelte 55 34 26 13 13 

Rückerstattungen 0 

Beiträge von Kantonen 20 33 0 0 0 

Erlös kalk. Mietbelastungen, Liegenschaften 8’441 8’551 17’494 8’792 8’702 

Entnahmen aus Instandsetzungsrückstellung 1’683 4’169 22’016 8’560 13’456 

Gesamt-Erlöse 14’123 16’453 47’505 21’307 26’198 

Übertrag in Bereich Neutrales -471 -107 -1’299 -665 -634 

Nettokosten (NK) Produkte 0 0 0 0 0 



 

 

Seite 11 4.4 Produkt Wirtschaftskoordination 

 

Mit dem Leistungsauftrag beschliesst der Einwohnerrat für 2022 bis 2023 fol-

gende Ziele und Vorgaben: 

 

 

1.  Wirkungsziele  ://: 

1.1.  Die Anliegen der kommunalen Wirtschaftsverbände werden von 

der Gemeinde im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit wahrgenommen.  

Bei den Befragungen der Verbände sollen überwiegend positive 

Rückmeldungen als Resultat herauskommen. 

 

2.  Leistungsziele ://: 

2.1.  Die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung wird 

durch periodische Zusammenkünfte gewährleistet. 

Jährlich werden zur Zielerreichung zwei Konferenzen durchgeführt. 

 

2.2.  Ansiedlungswillige Firmen werden bei der Suche nach geeig-

neten Geschäftslokalitäten unterstützt. 

Zur Zielerreichung wird eine aktuelle Internet-Plattform für Ange-

bote gepflegt. 

 

2.3.  Die Wirtschaftskoordination erreicht einen hohen Zufrieden-

heitsgrad bezüglich ihrer Dienstleistungen beim lokalen Han-

del und Gewerbe sowie bei ratsuchenden Neugründerinnen 

und -gründern. 

Bei der Befragung der Unternehmen und Wirtschafsverbände ergibt 

sich ein hoher Zufriedenheitsgrad. 

 

3.  Andere Vorgaben ://: 

3.1.  Der Gemeindeertrag aus den Allmendgebühren in der Höhe von rund 

CHF 50‘000 soll in Absprache mit dem Gemeindemarketing für die 

Belebung der wirtschaftlichen Zentren Dorf und Niederholz sowie 

dem Gebiet Lörracherstrasse eingesetzt werden. 
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Aufgabe /  

Teilprodukte 

Beschreibung 

Vernetzung Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung für die Wirtschaftsförderung des 

Standorts Riehen 

 

 

Im Globalkredit (2022 bis 2023) enthaltene Gesamtkosten und Gesamterlöse 

des Produkts nach Kostenarten (in TCHF): 

 

 

 

IST-Zahlen 2019 und 2020  sowie Budget 2022 und Plan 2023

IST IST Total Jahr Jahr

(in TCHF) LA

2019 2020 22 bis 23 2022 2023

Kosten

Sachkosten 0 0 -20 -10 -10 

eigene Beiträge 0 0 -30 -15 -15 

Leistungsverrechnungen -5 -7 -8 -4 -4 

Abschreibungen 0 

übrige interne Verrechnungen -50 0 -100 -50 -50 

Gesamt-Kosten -55 -7 -158 -79 -79 

Erlöse

Regalien und Konzessionen 0 

Vermögenserträge 0 

Entgelte 0 

Rückerstattungen 0 

Beiträge für eigene Rechnung 0 

Gesamt-Erlöse 0 0 0 0 0 

Nettokosten (NK) Produkte -55 -7 -158 -79 -79 
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5.  Beschluss des Einwohnerrats betreffend Leistungsauftrag und 

Globalkredit für den Politikbereich Finanzen und Steuern für die 

Jahre 2022 bis 2023 

 

„Der Einwohnerrat erteilt auf Antrag des Gemeinderats sowie der Sachkommis-

sion Publikumsdienste, Behörden und Finanzen (SPBF) für den Bereich Finan-

zen und Steuern (Produktgruppe 2) den Leistungsauftrag mit seinen Zielen und 

Vorgaben an den Gemeinderat für die Jahre 2022 bis 2023 und bewilligt den 

zugehörigen Globalkredit im Betrag von CHF 1’785’000. Der Betrag basiert auf 

dem Basler Index der Konsumentenpreise (Indexstand 30. Juni 2021). Die An-

passung erfolgt jährlich jeweils auf den 1. Januar des nachfolgenden Jahrs, erst-

mals per 1. Januar 2023. 

 

Dieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.“ 

 

 

Riehen,  

 

 

Im Namen des Einwohnerrats 

  

Der Präsident: Der Ratssekretärin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Zappalà Sandra Tessarini 

 

 
 

Bemerkungen zum Beschluss 

Vorbehalten bleiben Anpassungen, die gemäss Gemeindeordnung und Finanzhaushalt-

ordnung in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen, nämlich: 

a) Nachkredite bis zu 10 % des vom Einwohnerrat beschlossenen Kredits, höchstens 

jedoch CHF 200’000 (GemO § 37 Abs. 1 lit. c)  

b) gebundene Ausgaben (GemO § 37 Abs. 1 lit. d)  

Die allfällige Ausübung dieser Kompetenzen ist im Rechenschaftsbericht des Gemein-

derats an den Einwohnerrat zu begründen. Auch wird in den jährlichen Leistungsberich-

ten darauf hingewiesen. 
 

 

 

  



 

 

Seite 14 ANHANG: Wichtige gesetzliche Grundlagen 

 

A. Bund (Auswahl) 

1. Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
vom 14. Dezember 1990 (SR 640.14) 

2. Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SR 281.1) 
3. Verordnung über Miete und Pacht vom 12. Dezember 1989 (SR 221.213.11) 
4. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 (SR 211.412.11) 

B. Kanton (Auswahl) 

1. Gemeindegesetz vom 17. Oktober 1984 (SG 170.100) 
2. Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 (SG 640.100) 
3. Verordnung zum Gesetz über die direkten Steuern (Steuerverordnung) vom 14. November 

2000 (SG 640.110) 

C. Gemeinde (vollständige Auflistung) 

1. Produktspezifische Ordnungen 

2. Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Riehen vom 22. Februar 2002 (RiE 111.100) 
3. Finanzhaushaltordnung der Einwohnergemeinde Riehen vom 28. November 2002 

(RiE 610.100) 
4. Steuerordnung der Gemeinde Riehen vom 26. März 2003 (RiE 640.100) 

 

Produktspezifische Reglemente, Richtlinien und Leitbilder 

 Reglement zur Steuerordnung der Gemeinde Riehen (Steuerreglement) vom 9. Sep-
tember 2003 (RiE 640.110) 

 Reglement betreffend die Rückerstattung der befristeten kantonalen Kompensations-
zahlungen zur Milderung der steuerlichen Mehrbelastungen (Steuerrückerstattungsreg-
lement) vom 22. Juli 2003 (RiE 640.200) 

 Weisung betreffend Gewährung von Steuererlassen 

 Weisung Barrückzahlungen von Steuerguthaben 

 Weisung bezüglich Stundung und Zahlungsvereinbarungen 

 Wirtschaftsleitbild der Gemeinde 2016 - 2019 

 Finanzleitbild der Gemeinde vom April 2008 

 Anlagerichtlinien des Gemeinderats 

 Strategiepapier des Gemeinderats für gemeindeeigene Immobilien vom Juni 2009 

 Richtlinie des Gemeinderats zum Umgang mit Baurechten 

 Weisung betreffend Unterzeichnung von Pacht- und Mietverträgen 

 Richtlinien des Gemeinderats betreffend die Mietzinsgestaltung 2011 - 2021 für ge-

meindeeigene Wohnungen 
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